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Diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist eine Begründung mit Umweltbericht beigefügt.
Diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist ein Durchführungsvertrag beigefügt.
Diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist ein "Landschaftspflegerischer Fachbeitrag" beigefügt.

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
  geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
  Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch 
  Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
  verordnung – PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 
  des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018 - BauO NRW 2018) vom 
  21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. 
  NRW. S. 1086).
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
  vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
  (GV. NRW. S. 490).
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz- BNatSchG) vom 29. Juli 
  2009 (BGBl. I S. 2542) (1), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 
  (BGBl. I S. 2240)
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Vorhaben- und Erschließungsplan

Verfahrensvermerke

NutzungsschablonenPlanzeichenerklärung
5. Grünflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

ÖG

Grünflächen

Zweckbestimmung: Private Grünfläche "Ökologisches Ausgleichsgrün"

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen
    für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
    von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Begrünungsmaßnahme mit Kennziffer

Ausgleichsmaßnahme mit Kennziffer

B1

A1

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Ab.s 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

6. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
    Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Umgenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 
und die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des tatsächlichen Überschwemmungsgebietes
(nachrichtliche Übernahme "Hydraulische Berechnung")

Zweckbestimmung: Rechtlich festgesetztes Überschwemmungsgebiet 
                                (nachrichtliche Übernahme)

Erhaltungsmaßnahme mit KennzifferE1

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepfanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

8. Sonstige Planzeichen

L

St

Begünstigte des Rechtes: Gasgesellschaft Aggertal und Gemeinde Reichshof

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen

Zweckbestimmung: Stellplätze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen

Zweckbestimmung: Leitungsrecht Gas und Wasser

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes, Stand 3. Änderung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 4. Änderung des VEP

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des 
Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB)

LandschaftsschutzgebietL

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 BauNVO)

o

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22, 23 BauNVO)

2,4

0,8

Gewerbegebiet mit Kennziffer

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Oberkante (O.K.) der baulichen Anlagen in Meter (m) über Normal Null (ü.NN)

Offenen Bauweise

OK max.

GE 1

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Baugrenze

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

III

GEMEINDE REICHSHOF

M.: 1:500 i.O.

Vorhaben- und Erschließungsplan

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20
"Mittelagger - Schönenbacher Straße", 4. Änderung

Zweckbestimmung:  private Parkflächen 
                                     die den Gewerbegebieten GE 1 bis 4 zugeordnet sind

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung 

Nutzungsschablone

Bauweise

Geschoss-
flächenzahl

Grund-
flächenzahl

Art der 
baulichen 
Nutzung

Zahl der 
Vollgeschosse / 
Maximale Höhe

234,00

Gebäudebestand

Bestandshöhen in Meter (m) über Normal Null (ü.NN)
(in GE1 a und GE1 b: über NHN -Normalhöhennull)

Stand: 30.03.2023

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Gestrichene Festsetzung, Verschiebung der Fläche zum Erhalt um 3 m in 
östlicher Richtung, (Änderung nach der Offenlage ohne erneute Offenlage) 

© Geobasisdaten: www.rio.obk.de

Bekanntmachung

Anhörung

Offenlegung

Bekanntmachung

Bekanntmachung

Satzungsbeschluss

Anregungen

Diese 4. Änderung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20  ist gemäß § 10 des BauGB in Verbindung mit dem 
§ 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) und § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen(-Landesbauordnung BauO NW-) am .................... vom Rat der Gemeinde Reichshof als Satzung beschlossen 
worden.
 
Reichshof, den ..................
 
..........................             
Bürgermeister            

Gem. § 10 BauGB ist die Genehmigung / Satzung mit Hinweis auf die Bereithaltung zu jedermanns Einsicht der 4. Änderung 
des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 am .................. ortsüblich bekanntgemacht worden.
 
In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie des § 44 (4)
und des § 215 (1) des BauGB und des § 7 (6) GO NW hingewiesen.
 
Die 4. Änderung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 wird mit der Bekanntmachung vom ................... 
rechtsverbindlich.
 
Reichshof, den ...................
 
................................
Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss
Gemäß § 2 (1) BauGB beschloss der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Reichshof am
26.09.2018 die Aufstellung der 4. Änderung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 für dieses Gebiet.

Reichshof, den ................

..........................              
Bürgermeister  

Der Beschluss des Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses der Gemeinde Reichshof zur Aufstellung dieser
3. Änderung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 wurde am 25.06.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Reichshof, den .................

..........................
Bürgermeister

Die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat gemäß § 3 (1) und § 4 (1) des 
BauGB vom 04.07.2022 bis 04.08.2022 einschließlich stattgefunden. 

Reichshof, den .................

..........................              
Bürgermeister

Der Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss der Gemeinde Reichshof stimmte am 29.11.2022 dieser 4. Änderung 
des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 mit Begründung und Umweltbericht zu und beschloss die öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB.
 
Reichshof, den .................
 
..........................              
Bürgermeister            

Diese 4. Änderung des "Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" Nr. 20 hat gemäß § 3 (2) BauGB nach ortsüblicher Bekannt-
machung vom 30.01.2023 bis 28.02.2023 einschließlich öffentlich ausgelegen.
 
Reichshof, den
 
..........................
Bürgermeister

Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Reichshof vom .................... wurden die Anregungen beraten und z.T.
stattgegeben.

Reichshof, den ..................

.................................            
Bürgermeister           

H
KS

S 494 / N 78 - 126x88cm          

2,4 0,8

-

NEU
4. Änderung

OK max.:
245,00 m ü.NN

2,4 0,8

-

GE 1a

GE 1b OK max.:
248,00 m ü.NN

o

2,4

Änderung nach der Offenlage:
maximale Höhe von 242,00 m
auf 244,50 m

1. Änderung

OK max.:
244,50 m ü.NN

0,8

GE 3

o

2,4

2. Änderung

GE 4 OK max.:
244,50 m ü.NN

0,8

o

2,4 0,8

GE 2

Ursprungsplan

OK max.:
242,00 m ü.NN

o

2,4

GE 5

0,8

OK max.:
243,00 m ü.NN

3. Änderung

Ga
sle

itu
ng

 S
ch

ut
zs

tr
ei

fe
n 

= 
10

 m
LN

r. 
9,

 D
N

 6
00

, B
la

tt
 1

97

1.   Nutzungsarten, Höhenbegrenzung und Baugrenzen den Gewerbegebieten

1.1  Gewerbegebiete GE 1a, GE 1b, GE 2, GE 3, GE 4 und GE 5
In den Gewerbegebieten GE 1a, GE 1b, GE 2, GE 3 und GE 5 sind Maschinenbaufabriken 
zulässig. Darüber hinaus sind nur Anlagen und Betriebe zulässig, die wegen ihres Störungs-
grades ein Abstandserfordernis im Sinne des Abstandserlasses des MURL vom 02.04.1998
(SMBL NRW 283) von nicht mehr als 100 m zur nächstgelegenen störempfindlichen Wohnbe-
bauung aufweisen. 
In den Gewerbegebieten GE 4 sind nur Lagerhallen der v. g. Betriebsart Maschinenbaufabrik 
zulässig. 
In den Gewerbegebieten GE 2 und GE 4 sind die Fassaden der zur "Eckenhagener Straße" 
zugewandten Gebäudeseiten ohne Öffnungen zur errichten.

1.2  Höhe der baulichen Anlagen in den Gewerbegebieten GE 1a, GE 1b, GE 2, GE 3, 
       GE 4 und GE 5
Die in den Gewerbegebieten GE 1 a, GE 1b, GE 2, GE 3, GE 4 und GE 5 festgesetzte maxi-
male Oberkante der baulichen Anlagen ist einzuhalten. Hierbei darf die maximale Höhe der 
Oberkante der baulichen Anlage (Oberkante Dachkonstruktion) das in der Nutzungsschablone 
angegebene Maß nicht überschreiten. Untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. Kamine, 
Schornsteine, Lüftungsschächte, u.ä. sind von der v.g. Höhenfestsetzung ausgenommen.

1.3 Überschreitung der Baugrenzen (Ausnahme)
Eine geringfügige Überschreitung der Baugrenzen mit einzelnen Bauteilen (z.B. Balkonen, 
Erkern, Eingangsüberdachungen, Treppenanlagen) ist bis zu 1,50 m zulässig.  

2.   Festsetzungen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
      von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB

2.1  Verminderungsmaßnahme V 1
Zur Verminderung des Versiegelungsgrades und der hierdurch bedingten Beeinträchtigung 
des Boden- und Wasserhaushaltes sowie des Mikroklimas sollen Stellplätze, Zufahrten und 
sonstige befestigte untergeordnete Nebenflächen mit infiltrationsfähigen Oberflächenbefesti-
gungen hergestellt werden, z. B. breitfugige Pflaster, Ökopflaster, Schotterrasen, Rasen-
kammersteine. Ein versiegelter Unterbau ist unzulässig. 

2.2  Ausgleichsmaßnahme A 1
Entlang der Steinagger wird auf einer Breite von ca. 15 m die Bewirtschaftung der Fettwiese/
-weide eingestellt und die Entwicklung zu einem Uferrandstreifen eingeleitet. Der Uferrand-
streifen wird im Abstand von 2-3 Jahren gemäht und das Mähgut wird entfernt.

3.   Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
      Bepflanzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 a BauGB

3.1  Begrünungsmaßnahme B 1  
Auf der in der Planzeichnung mit der Ziffer B 1 Fläche ist eine arten- und strukturreiche 
Heckenpflanzung aus einheimischen und bodenständigen Laubgehölzen anzulegen. Die 
Anpflanzung ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzenausfälle sind im 
Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege funktionsgerecht mit einheimischen 
bodenständigen Arten zu ersetzen. Bei den Anpflanzungen sind folgende Arten aus der 
Pflanzenauswahlliste zu wählen.

Bäume und Sträucher für freiwachsende Laubgehölzhecke:
Hainbuche (Carpinus betulus), Eberesche bzw. Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Haselnuss (Corylus avellana), 
Schlehe (Prunus spinosa), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), 
Hundsrose (Rosa canina), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Faulbaum (Frangula alnus), Blut-Hart-
riegel (Cornus sanguinea), Salweide (Salix caprea)

Pflanzgröße: Bäume: Hei., 2-3 x v, 150-175 h 
Sträucher: 3 Triebe, 60-100 h
Pflanzabstand/-verhältnis/-verband: 
Bäume:      Bäume in Gruppen gleichmäßig über die gesamte Pflanzfläche verteilt, Anteil ca. 25%
Sträucher: 1,00 x 1,20 m bei mittel- bis hochwachsenden Sträuchern;
                  0,50 x 0,80 bei niedrig wachsenden Sträuchern, Dreiecksverband
Pflege: Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, 
            Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren, Unterhaltungspflege

3.2 Begrünungs- / Gestaltungsmaßnahme B 2 
Im Bereich der unversiegelten Flächen und der Stellplätze ist Landschaftsrasen einzusäen 
und extensiv zu pflegen. Entlang des östlichen Randes der „Schönenbacher Straße“ sind 
auf dem Baugrundstück mindestens 6 hochstämmige Laubbäume im Abstand von mindestens 
10 m untereinander anzupflanzen. 
Die Anpflanzung ist fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Pflanzenausfälle sind 
im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege funktionsgerecht mit einheimischen 
bodenständigen Arten zu ersetzen. Bei der Anpflanzung sind folgende Arten aus der Pflanzen-
auswahlliste zu wählen:

Laubbäume: Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Gemeine Esche (Fraxinus excelsior)
Pflanzgröße: Bäume: Hochstamm, 3-4 x verpflanzt, StU 16-18;
Pflege:  Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, 
              Entwicklungspflege in den ersten 3 Jahren, Unterhaltungspflege

3.3 Begrünungs- / Gestaltungsmaßnahme B 3 
Die in der Planzeichnung mit der Ziffer B 3 gekennzeichneten Gebäudeseiten / Fassaden-
bereiche sind mit Ausnahme der Fenster-, Tor- und Türbereiche entlang der festgesetzten 
Baugrenzen mit Rankpflanzen einschließlich Gerüstkletterhilfen zu begrünen und dauerhaft 
zu erhalten. Pflanzenausfälle sind art- und funktionsgerecht zu ersetzen. Bei der Anpflanzung 
sind folgende Arten aus der Pflanzenauswahlliste zu wählen. 

Rankpflanzen: 
Rosa Anemonen-Waldrebe (Clematis montana var. rubens), Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba), Knöterich 
(Polygonum aubertii)
Heckenkirschen: 
Jelängerjelieber (Lonicera caprifolium), Wald-Geißblatt (Lonicera periclymenum)

4. Festsetzungen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
    Bepflanzungen sowie von Gewässern gemäß § 9 (1) Nr. 25 b BauGB

Hinweis:
Zuwiderhandlungen gegen Festsetzungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 b BauGB können als 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 213 BauGB verfolgt und mit einer Geldbuße bis zu 10.000,00 € 
geahndet werden.

4.1 Erhaltungsmaßnahme E 1 
Der in der Planzeichnung mit der Ziffer E 1 gekennzeichnete Ufersaumbereich mit Ufergehölz-
bestand entlang des „Breidenbaches“ ist dauerhaft zu erhalten. Beeinträchtigungen des 
Bestandes infolge Nutzung, Erschließung und Bebauung des Betriebsgeländes sind zu 
unterlassen. 

5. Gestalterische Festsetzungen gem. § 89 BauO NW

Hinweis:
Zuwiderhandlungen gegen die getroffenen Gestaltungsfestsetzungen können als Ordnungs-
widrigkeit im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit Abs. 3 BauO NW mit einer 
Geldbuße bis zu € 50.000,00 geahndet werden.

5.1 Außenwände
Die Verwendung von Werkstoffimitaten aller Art, Keramikmaterialien oder Bitumenpappe für die 
Fassadenflächen ist nicht zulässig.

5.2 Überdachte Plätze mit Abscheideeinrichtungen
Wasch- und sonstige Plätze mit Abscheideeinrichtungen sind zu überdachen.
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244.82

243.29
Asphalt

Schotter

240.88

241.87

Gasleitung244.12

241.75

243.63

243.37

243.03
242.75

241.98

242.22

241.56

241.28

241.00

240.84

Attika=247.06

St

St A1

A1

E1

B2

B3

St

ÖG

B1

B2
St

B3

St

B3
B2

B1

ÖG

GE 2

GE 3

GE 4
B3

1. Änderung
2. Änderung

VBP Nr. 20

3. Änderung

L

L

ÖG

A1

B3GE 5

B1

Verlegung der G
asleitung

B1

L

St

St

4. Änderung

L

GE 1b

GE 1a

St

E1

L

L

515

36

Alte Schönenbacher Straße

455
457

459

467

4

3

1

1 a

1 b

2

20
18

419

31

422

111

129

140

141

494

515

519

420

Weg

509

538

466

537

334
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